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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 219-2025 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2025.GRPARL.485 

  

Eingereicht am: 03.09.2025 

  

Fraktionsvorstoss: Ja 

Vorstoss Ratsorgan: Nein 

Eingereicht von: GLP (Lüthi, Moosseedorf) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Meldepflicht statt Baubewilligung für Klimaanlagen welche ausschliesslich mit selbst er-

zeugter erneuerbarer Energie betrieben werden 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die nötige gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit Baube-

willigungen für effiziente und leise Klimaanlagen, die ausschliesslich mit selbst erzeugter erneu-

erbarer Energie betrieben werden, durch eine Meldepflicht ersetzt werden. 

Begründung 

Die Hitzetage nehmen zu, und immer mehr Personen möchten ihre Wohnungen kühlen. Da 

aber Klimaanlagen in nur sehr eng definierten Fällen bewilligt werden können, werden mobile 

Geräte im Baumarkt gekauft und bewilligungsfrei in Betrieb genommen. Diese Geräte sind sehr 

ineffizient, da im Betrieb die Luft über einen Schlauch nach aussen geführt wird. Dies erzeugt 

einen Unterdruck, und es wird heisse Luft von aussen wieder angesaugt. Eine geprüfte und fest 

installierte Luft/Luft-Wärmepumpe (Split-Klimagerät mit Aussen- und Innenteil und einem Kälte-

mittelkreislauf) ist sehr viel effizienter. 

Zeitgleich mit den Hitzetagen fallen grosse Mengen an Solarstrom an, die nicht sinnvoll genutzt 

werden können. Anstatt die überschüssige Energie abzuregeln, könnte diese zur Kühlung ver-

wendet werden. Regelungstechnisch ist es kein Problem, die Klimaanlage so zu steuern, dass 

nur PV-Strom direkt oder aus dem Hausspeicher zur Kühlung verwendet wird. 

Handelsübliche Klimageräte guter Qualität sind bezüglich der Energieeffizienz und des erzeug-

ten Lärms in den letzten Jahren wesentlich besser geworden. 

Ein faktisches Verbot von fix installierten Klimageräten ist nicht mehr zeitgemäss. 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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